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§ 16 Schularten

(1) Schularten sind

1. als allgemeinbildende Schulen
a) die Grundschule

b) die Oberschule
c) das Gymnasium

d) die Schule für Erwachsene

2. als berufsbildende Schulen

a) die Berufsschule
b) die Berufsfachschule

c) die Berufsaufbauschule
d) das Berufliche Gymnasium

e) die Fachoberschule
f) die Berufsoberschule

g) die Fachschule.

(2) Eine Schulart kann verschiedene Bildungsgänge umfassen. Werkschule, 
ausbildungsvorbereitende und doppelqualifizierende Bildungsgänge können einer Schulart zu-
geordnet werden.

§ 20 Oberschule und Gymnasium

(1) Die an die Grundschule anschließenden Schularten sind die Oberschule und das Gymnasium. 
Sie vermitteln ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende, erweiterte und vertiefte 
allgemeine Bildung unter Einbeziehung der Bedingungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt, 
ermöglichen eine individuelle Schwerpunktbildung und bieten an der persönlichen 
Leistungsfähigkeit orientierte Förderung und Herausforderungen. Damit unterstützen sie die 
Schülerinnen und Schüler beim Erreichen des jeweiligen Abschlusses an der gewählten Schule. Sie 
befähigen die Schülerinnen und Schüler, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in einer 
Berufsausbildung, in berufs- oder studienqualifizierenden Bildungsgängen oder im Studium 
fortzusetzen. Mit der Unterrichtung mehrerer Fächer in einer Fremdsprache oder durch ein 
verstärktes Unterrichtsangebot in der jeweiligen Fremdsprache (bilinguale Profile) können weitere 
Berechtigungen verbunden sein.

(2) Die Oberschule führt in einem neunjährigen Bildungsgang zum Abitur, der einen sechsjährigen 
zur Erweiterten Berufsbildungsreife oder zum Mittleren Schulabschluss führenden Bildungsgang 
einschließt. Die Oberschule kann auch in einem achtjährigen Bildungsgang zum Abitur führen. Ihr 



Unterrichtsangebot ist auf die unterschiedlichen Abschlüsse ausgerichtet. Der Unterricht in der 
Oberschule berücksichtigt die Neigungen und die Lernfähigkeit der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler durch eine zunehmende Differenzierung auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus und 
führt zu den entsprechenden Abschlüssen. Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe I der 
Oberschule wird ermöglicht, mindestens zwei Fremdsprachen zu erlernen. Oberschulen können 
nach Entscheidung der Stadtgemeinden auch die Jahrgangsstufen 1 bis 4 umfassen. Das Nähere zu 
der Gestaltung der Bildungsgänge und zum Wechsel zwischen ihnen sowie das Maß und das 
Verfahren von Differenzierung und Individualisierung regelt eine Rechtsverordnung.

(3) Das Gymnasium führt in einem achtjährigen Bildungsgang zum Abitur. Sein Unterrichtsangebot
ist auf das Abitur ausgerichtet. Der Unterricht im Gymnasium berücksichtigt die Lernfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Lerntempo auf einem Anforderungsniveau, 
ermöglicht aber auch den Erwerb der anderen Abschlüsse. Schülerinnen und Schüler in der 
Sekundarstufe I des Gymnasiums müssen mindestens zwei Fremdsprachen erlernen. Das Nähere zu 
der Gestaltung des Bildungsganges regelt eine Rechtsverordnung.
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§ 4 Unterrichtsangebot

(1) Die Schule hat ein Gesamtkonzept von Unterricht, das das individuelle Fördern und Fordern von
Schülerinnen und Schülern ermöglicht und Festlegungen über die Leistungsbeurteilung, 
-dokumentation und -rückmeldung trifft. Dabei nutzt die Schule vielfältige und fachangemessene 
Lehr- und Lernarrangements. Das Konzept zielt insbesondere darauf ab, dass alle Schülerinnen und 
Schüler einen Abschluss erreichen.

(2) Der Unterricht in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 besteht aus Pflicht-, Wahlpflicht- und 
Wahlunterricht nach Stundentafel. Die Stundentafel gibt die Stundenkontingente an, die in den 
Jahrgangsstufen 5 bis 10 in den Fächern und Lernbereichen mindestens unterrichtet werden müssen 
(Anlage 1). Die Stundentafel enthält darüber hinaus für die Profilbildung in den Jahrgangsstufen 5 
bis 10 ein Stundenkontingent.

(3) Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochen- und Arbeitsplan sowie Projektunterricht dienen der 
fachübergreifenden Arbeit. Die dafür erforderlichen Unterrichtsstunden entstammen in der Regel 
dem Bereich des Pflicht- und Wahlpflichtunterrichts. Die Lernangebote sollen sich dabei auf die 
hierfür in Anspruch genommenen Fächer beziehen. Die Fächer können zu Lernbereichen gebündelt 
werden und bei Ausweisung der Fachanteile integriert unterrichtet, epochal oder in Projekten 
organisiert werden. In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 werden für das selbstständige Lernen mindestens
sechs Wochenstunden zur Vertiefung in den Fächern Deutsch und Mathematik verwendet, die in der
Stundentafel ausgewiesen sind.

(4) Die erste Fremdsprache ist Englisch.

(5) In den Jahrgangsstufen 6 bis 10 wird Wahlpflichtunterricht angeboten, der nach den 
Möglichkeiten der Schule gestaltet wird. Im Wahlpflichtunterricht wird ab Jahrgangsstufe 6 eine 
zweite Fremdsprache angeboten. Sie wird bis zum Ende der Sekundarstufe I unterrichtet. Die 
Schule kann in der Sekundarstufe I eine dritte Fremdsprache anbieten. Der Unterricht im 
Wahlpflichtbereich kann fach- und jahrgangsübergreifend erteilt werden.



(6) In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 wird das Fach Naturwissenschaft ausgewiesen, die drei 
naturwissenschaftlichen Fächer werden integriert unterrichtet. In den Jahrgangsstufen 9 und 10 sind
die Stundenkontingente in den naturwissenschaftlichen Fächern ausgewiesen. In den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 wird der Lernbereich Gesellschaft und Politik integriert unterrichtet.

(7) Medienbildung ist Bestandteil des Unterrichts. Sie ist nicht als gesonderter Lernbereich 
ausgewiesen und wird als integraler Bestandteil der Fächer oder in eigenständigen Modulen 
unterrichtet.

(8) Die Schule führt bis Ende der Jahrgangsstufe 10 ein mehrwöchiges Betriebspraktikum in einem 
Betrieb oder einer entsprechenden Einrichtung durch. Ab Jahrgangsstufe 7 werden Praktika 
durchgeführt, die die sozialen, kreativen und praktischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler 
stärken.

§ 4a Projektarbeit

(1) Die Schülerinnen und Schüler legen eine Projektarbeit ab. Die Projektarbeit findet in der Regel 
im ersten Schulhalbjahr der Jahrgangsstufe 10 als Einzel- oder Gruppenarbeit statt und besteht aus:

1. den Ergebnissen eines fachübergreifenden Projekts,
2. der Präsentation der Projektergebnisse,

3. einem anschließenden Gespräch über die Ergebnisse.

Die Präsentation und das Gespräch werden von zwei Lehrkräften bewertet.

(2) Die Projektarbeit ist fachübergreifend angelegt und wird einem Fach zugeordnet. Wird die 
Projektarbeit dem Fach Sport zugeordnet, sind Theorieanteile angemessen zu berücksichtigen. Die 
Themen haben einen Bezug zu den Unterrichtsgegenständen der Jahrgangsstufen 9 und 10. Für das 
fachübergreifende Projekt weist die Schule in Jahrgangsstufe 10 eine Jahreswochenstunde als 
Projektstunde aus.

(3) Die Note der Projektarbeit fließt in die Note des Faches ein, dem sie nach Absatz 2 zugeordnet 
ist.

(4) Die Projektarbeit wird mit Thema und Note im Abschlusszeugnis vermerkt. Sie wird mit Thema 
und Note im Zwischenzeugnis der 10. Jahrgangsstufe vermerkt, sofern sie am Ende des ersten 
Schulhalbjahres abgeschlossen ist.

§ 8 Grundlagen der Differenzierung und Förderung

(1) Differenzierungsmaßnahmen dienen der individuellen Förderung aller Schülerinnen und 
Schüler. Durch eine Differenzierung in den Anforderungen, in der methodischen Gestaltung der 
Lernprozesse, in der zur Verfügung gestellten Zeit sowie der Wahl von Schwerpunkten, Aufgaben, 
Methoden und Medien wird den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und 
Schüler Rechnung getragen. Die Differenzierung berücksichtigt in den höheren Jahrgangsstufen 
auch die von den Schülerinnen und Schülern angestrebten Abschlüsse.

(2) Innere Differenzierung ist in allen Fächern wegen der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen 
und Leistungsfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler Unterrichtsprinzip beim Unterricht in den 
Klassen und Kursen.

(3) Die Schule differenziert im Übrigen durch
1. Fachleistungsdifferenzierung,



2. Wahlpflichtunterricht,

3. Wahlunterricht,
4. Förderunterricht.

Nach § 3 Abs. 3 kann die Schule einen Bildungsgang anbieten, der nach acht Jahren zum Abitur 
führt.

§ 9 Fachleistungsdifferenzierung

(1) In Deutsch, Englisch, Mathematik sowie Chemie oder Physik wird der Unterricht auf zwei 
Niveaus durchgeführt:

1. Niveau mit grundlegenden Anforderungen (G-Niveau)
2. Niveau mit erweiterten Anforderungen (E-Niveau)

Die Anforderungen für beide Niveaus werden in den Bildungsplänen vorgegeben.

(2) Der Unterricht auf zwei Niveaus beginnt in Englisch und Mathematik mit der Jahrgangsstufe 7, 
in Deutsch in der Regel mit der Jahrgangsstufe 8, spätestens in Jahrgangsstufe 9 und in mindestens 
einem der naturwissenschaftlichen Fächer Physik oder Chemie mit Jahrgangsstufe 9. Ein davon 
abweichendes Differenzierungskonzept bedarf in der Stadtgemeinde Bremen der Genehmigung 
durch die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der 
Genehmigung durch den Magistrat. Die zweite Fremdsprache wird auf E-Niveau unterrichtet.

(3) Über die Ersteinstufung der Schülerinnen und Schüler bei der Fachleistungsdifferenzierung 
entscheiden die Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der Empfehlung der Schule. Bei 
Umstufungen von Schülerinnen und Schülern zum Ende eines Schulhalbjahres durch die 
Zeugniskonferenz sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig und umfassend zu informieren. Bei 
dauerhaft nicht erfolgreicher Teilnahme am Unterricht der zweiten Fremdsprache wählt die 
Schülerin oder der Schüler einen anderen Wahlpflichtunterricht. Die Regelungen nach Satz 1 und 
Satz 2 gelten entsprechend.

(4) Sind die Leistungen der Schülerin oder des Schülers deutlich oberhalb der in den 
Bildungsplänen beschriebenen Standards für das grundlegende Anforderungsniveau, erfolgt eine 
Umstufung auf das erweiterte Niveau. Sind die Leistungen der Schülerin oder des Schülers im 
erweiterten Anforderungsniveau deutlich unterhalb der in den Bildungsplänen festgelegten 
Standards für das erweiterte Anforderungsniveau, erfolgt eine Umstufung auf das grundlegende 
Niveau. Die Lernentwicklung der Schülerin oder des Schülers sowie der angestrebte Abschluss sind
zu berücksichtigen.
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